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Verbreiterungskonsole 35
Die aus dem BOSTA 70 Gerüst
stammende Verbreiterungs-
konsole 35 kann auch in einem
BOSTA 100 Gerüst eingesetzt
werden.
Die Montage erfolgt wie bei der
Verbreiterungskonsole 50.
Sie ist mit 32 cm breiten
Gerüstbelägen aus Holz, Stahl
oder Aluminium zu belegen,
die sofort gegen Abheben
gesichert sind.

Die Verbreiterungskonsole 35
kann sowohl als Innenkonsole
in jeder Gerüstebene und/oder
als Außenkonsole, versehen
mit einem 1 m hohen Seiten-
schutz, (dreiteilig oder Schutz-
gitter) in der obersten Gerüst-
etage eingesetzt werden.

Beachte:
Grundsätzlich sind die
Geländerpfosten, der
B-Einzelpfosten und der
B-Geländerpfosten 100 mit
dem Rahmenstecker Ø 12 mm
zu sichern.

1 BOSTA 100 Vertikalrahmen
2 Verbreiterungskonsole 35
3 Gerüstbelag
4 Gerüstrohr Ø 48 mm
5 Normalkupplung 48/48
6 Gerüstverankerung
7 B-Einzelpfosten
8 Rahmenstecker Ø 12

1

5

3

2

6

1

50 101 35

< 30
2 7

4

10.0 Montagehinweise für Zusatzausstattung

1

2

56

1)
Nur Kupplungen mit einer
gültigen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung oder
nach DIN EN 74 anschließen.

1)

8

7

2
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11.0 Einsatz als Fanggerüst

Bei einem Fanggerüsteinsatz
des BOSTA 100 Gerüstes darf
der senkrechte Abstand zwi-
schen Absturzkante und der
obersten Belagebene 2,00 m
nicht überschreiten. Dabei
muss der Abstand b1 zwischen
Absturzkante und Innenseite
Seitenschutz mind. 0,90 m be-
tragen. Bei einem Einsatz als
Fanggerüst sind die geltenden
Vorschriften für Arbeitssicherheit
zu beachten.

Beachte:
Alle Geländerpfosten sind mit
Rahmensteckern Ø 12 mm zu
sichern.

11.1 BOSTA 100 Gerüst ohne
Verbreiterungskonsolen
Bei Überständen der Absturz-
kante wird die oberste Gerüst-
ebene durch die Verwendung
von Verbreiterungskonsolen
soweit vergrößert, dass das
geforderte Mindestmaß von
90 cm eingehalten werden
kann. Das Gerüst ist in der
obersten Lage zu verankern.

< 200

b
1

> 90

Absturzkante

101< 30

1 Doppelpfosten 100Q
2 Abhebesicherung 100
3 B-Einzelpfosten
4 Bordbrett quer/100
5 Bordbrett
6 Schutzgeländer
7 Normalkupplung 48/481)

8 Gerüstverankerung

Verankerungskräfte siehe
Seite 46 -106.

21 3

4

7

6

5

8

1)
Nur Kupplungen mit einer
gültigen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung oder
nach DIN EN 74 anschließen.

Hinweis:
Allgemein ist zu darauf, dass der
Einbau von Bauteilen mit Fallriegel,
die der Montage von Seitenschutz-
bauteilen dienen, nur so erfolgen darf,
dass die Kippfinger immer in Rich-
tung einer ausgelegten Belagebene
zeigen.
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11.0 Einsatz als Fanggerüst

1 Verbreiterungskonsole 35
2 Abhebesicherung 100
3 B-Einzelpfosten
4 Doppelpfosten 100Q
5 Bordbrett quer/100
6 Gerüstrohr 50
7 Normalkupplung 48/48
8 Schutzgeländer
9 Bordbrett

10 Gerüstverankerung
11 Rahmenstecker Ø 8

Verankerungskräfte siehe
Seite 46 bis 106.

Beachte:
Alle B-Einzelpfosten sind mit
Rahmenstecker Ø 8 mm zu

sichern!

11.2 Mit Verbreiterungs-
konsole 35 außen
Durch die Verwendung von
Verbreiterungskonsolen 35
vergrößert sich die Breite der
obersten Belagfläche auf
136 cm.
Das Gerüst ist in der obersten
Lage zu verankern.

136

< 200

< 30

b
1

> 90

Absturzkante

1

24 3

5

6 7 8

9

10

3

4

5

7

6

10

1)
Nur Kupplungen mit einer

gültigen allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung oder

nach DIN EN 74 anschließen.

1)

11

3

1
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b
1

> 90

Absturzkante

< 200

11.3 Mit Verbreiterungs-
konsole 70 und Diagonale VK
70 außen
Die Verbreiterungskonsole 70
mit der Diagonale VK 70 ergibt
eine Gesamtbelagbreite von
175 cm.
Die Konsolsicherung 70 mit je
einem Rahmenstecker Ø 8 mm
und der B-Geländerpfosten
N/70 bilden die Belagsicher-
ung.
Die Gerüststirnseite wird mit
einem Doppelpfosten 70Q,
einem B-Einzelpfosten sowie
2 Gerüstrohren und 4 Kupplun-
gen1) geschlossen.
Weiterhin ist dort ein Bordbrett
quer/70 einzubauen.
Das Gerüst ist in der obersten
und in der darunterliegenden
Lage zu verankern.

Beachte:
Alle B-Einzelpfosten sind mit
Rahmenstecker Ø 8 zu sichern.

1a Verbreiterungskonsole 70
+ Diagonale VK 70 kompl.
alternativ:
Verbreiterungskonsole
70/200

2 Abhebesicherung 100
3 B-Einzelpfosten
4 Doppelpfosten 100Q
5 Bordbrett quer/100
6 Gerüstrohr 50
7 Normalkupplung 48/48
8 Schutzgeländer
9 Bordbrett

10 Gerüstverankerung
11 Belaghalter 74 kompl.
12 Bordbrett quer/70
13 Rahmenstecker Ø 8

Verankerungskräfte siehe
Seite 46 bis 106.

175< 30

24 3

5

6 7 8

9

10

1a

11

12

1a

1)
Nur Kupplungen mit einer
gültigen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung oder
nach DIN EN 74 anschließen.

1)

3

13
1a
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11.0 Einsatz als Fanggerüst

11.3 Einsatz als Absturz-
sicherung
Gerüst als Tragkonstruktion für
die Absturzsicherung an der
Absturzkante.

Absturzkante

< 30

< 47

Halbkupplung + Schutzgeländer

Halbkupplung Schutzgeländer
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12.0 Einsatz als Dachfanggerüst

Bei einem Dachfanggerüst-
einsatz des BOSTA 100
Gerüstes darf der senkrechte
Abstand zwischen Traufkante
und der obersten Belagebene
1,50 m nicht überschreiten.
Dabei muss der Abstand b1
zwischen Traufkante und
Innenseite Seitenschutz mind.
0,70 m betragen.
Die Schutzwand muss die
Traufkante mind. um das
Maß 1,50 - b1 (Angaben in m)
überragen.
Bei einem Einsatz als Dach-
fanggerüst sind die geltenden
Vorschriften für Arbeitssicherheit
zu beachten.

Beachte:
Alle Dachdeckerpfosten sind mit
Rahmensteckern Ø 12 zu
sichern.

12.1 Ohne Gerüstverbreiterung
Auf der obersten Gerüstetage
wird als Seitenschutz eine 2,00 m
hohe Schutzwand montiert.
Diese besteht aus dem Dach-
deckerpfosten 100, an dem die
1,00 m hohen Schutzgitter
(2 Stück in der Höhe) befestigt
werden. Die Gerüstenden sind
an den Kopfseiten durch den
Dachdeckerpfosten 100 Q und
einem Bordbrett quer 100 ge-
sichert.

Das Gerüst ist in der obersten
Lage durchgehend zu ver-
ankern.

200

b1 > 70

100

h < 150

h2 = 150-b1

101
< 30

1

  7

24

  6

3

5

Hinweis:
Allgemein ist zu darauf, dass der
Einbau von Bauteilen mit Fallriegel,
die der Montage von Seitenschutz-
bauteilen dienen, nur so erfolgen
darf, dass die Kippfinger immer in
Richtung einer ausgelegten Belag-
ebene zeigen.

1 BOSTA 100 Vertikalrahmen
2 Dachdeckerpfosten 100
3 Dachdeckerpfosten 100 Q
4 Schutzgitter
5 Doppelgeländer 100 quer
6 Bordbrett quer 100
7 Gerüstverankerung
 8 Rahmenstecker Ø 12

8

2
1
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12.0 Einsatz als Dachfanggerüst

12.2  Mit Verbreiterungs-
konsole 35 innen
Durch den Traufenüberstand ist
es erforderlich, die oberste Be-
lagebene zu verbreitern, um den
Mindestabstand von > 70 cm zwi-
schen Traufkante und Schutz-
wand zu erreichen. Mit der
Verbreiterungskonsole 35
wird die oberste Gerüstebene
soweit vergrößert, dass Dach-
überstände bis 97 cm möglich
sind.

Mit der Verbreiterungskonsole, an
der Gebäudeseite angeordnet,
wird eine 137 cm breite Belag-
ebene gebildet.
Der Dachdeckerpfosten 100
sichert die Beläge und trägt die
zwei 1 m hohen Schutzgitter.
Die Gerüststirnseite ist durch
den Dachdeckerpfosten 100 Q,
einem Bordbrett quer 100
sowie 2 Gerüstrohren 50 mit je
einer Kupplung1) gesichert.
Das Gerüst ist in der obersten
Lage durchgehend zu veran-
kern.

1 B100 Vertikalrahmen
2 Verbreiterungskonsole 35
3 Dachdeckerpfosten 100
4 Dachdeckerpfosten 100 Q
5 Schutzgitter
6 Doppelgeländer 100 quer
 7 Bordbrett quer 100
8 Gerüstverankerung
9 Gerüstrohr

10 Normalkupplung 48/48
11 Rahmenstecker Ø 12

1)

1

  8

35

  7

4

6

2

2

10

9

10

101< 30 36

1)
Nur Kupplungen mit einer
gültigen allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung oder
nach DIN EN 74 anschließen.

11

31
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12.3 Mit Verbreiterungs-
konsole 100
Bedingt durch große Dach-
überstände (Traufe) kann eine
Gerüstverbreiterung erforder-
lich werden, um das in der DIN
4420 verlangte Mindestüber-
standsmaß von 70 cm zu ge-
währleisten. Mit der Verbreiter-
ungskonsole 100 wird die
oberste Gerüstebene soweit
vergrößert, dass Dachüber-
stände bis 1,60 m möglich
sind.

Der Aufbau der 2,00 m hohen
Schutzwand wie bereits be-
schrieben. Die Beläge auf dem
obersten V-Rahmen werden
mit der Abhebesicherung 100
gehalten.
Am Gerüstende wird der
Seitenschutz durch den
Geländerpfosten, Doppel-
geländer 100 quer und einem
zusätzlichen Bordbrett quer 100
ergänzt.

Das Gerüst ist im Dachfang-
bereich an der Einhänge- und
Abstützstelle der Konsole zu
verankern.

101
< 30

101

< 160
b1 > 70

1

11

10

8

5

7

2
  3

7 46

9

1 BOSTA 100 Vertikalrahmen
2 Verbreiterungskonsole 100
3 Einsteckling kpl.
4 Dachdeckerpfosten 100
5 Dachdeckerpfosten 100 Q
6 Schutzgitter
7 Abhebesicherung 100
8 Geländerpfosten
9 Doppelgeländer 100 quer

10 Bordbrett quer 100
11 Gerüstverankerung
12 Rahmenstecker Ø 12

12

42
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12.0 Einsatz als Dachfanggerüst

12.4 Dachfanggerüst mit
Schutznetzen
In einem Dachfanggerüst
können anstelle der Schutz-
gitter auch Schutznetze ver-
wendet werden.
Für die Befestigung der Schutz-
netze werden in jedem Gerüst-
feld 3 Schutzgeländer am
obersten, mittleren und
untersten Kippfinger des Dach-
deckerpfostens montiert.
Der Spalt zwischen unterem
Schutzgeländer und Gerüst-
belag ist mit einem Bordbrett
abzudecken.

Die Schutznetze mit einer max.
Maschenweite von 100 mm
müssen der DIN EN 1263
"Schutznetze“ entsprechen.
Sie sind Masche für Masche
auf das obere und untere
Schutzgeländer zu fädeln.

Der weitere Aufbau des Dach-
fanggerüstes erfolgt in der
gleichen Weise wie bei den
Schutzgittern (siehe Seite 119
bis 121).

Hinweis:
Allgemein ist darauf zu achten,
dass der Einbau von Bauteilen
mit Fallriegel, die der Montage
von Seitenschutzbauteilen
dienen, nur so erfolgen darf,
dass die Fallriegel immer in
Richtung einer ausgelegten
Belagebene zeigen.

1 Schutznetz
2 Schutzgeländer
3 Bordbrett
4 Dachdeckerpfosten
5 Dachdeckerpfosten Q
6 Rahmenstecker Ø 12

Schutzgeländer
Die Verwendung von zwei
Gerüstrohren Ø 48,3 mm mit
min. 3,2 mm Wanddicke ist
ebenfalls zulässig.

Schutznetz

1 2 45

3

4

6
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13.0 Schutzdach

Zum Schutz gegen herabfall-
ende Gegenstände kann in
entsprechender Höhe ein
Schutzdach am BOSTA 100
Gerüst montiert werden.
Dieses Schutzdach ist keine
Arbeitsebene und ist vom
eigentlichen Gerüst durch zwei
Schutzgeländer zu trennen.

Der Konsolpfosten lässt sich
sowohl an der Verbreiterungs-
konsole 50 als auch an der
Bühnenkonsole 1,8 m mit
einem Rahmenstecker
Ø 12 mm  montieren. Damit
stehen zwei Schutzdachbreiten
(0,95 m und 1,80 m) zur Ver-
fügung. Bei einem Einsatz als
Schutzdach sind die geltenden
Vorschriften für Arbeitssicherheit
zu beachten.

13.1 Schutzdach 80 cm aus-
kragend
Das Schutzdach ist mit einer
mindestens 60 cm hohen
Schutzwand auszustatten, die
in den schräg gestellten Seiten-
schutz integriert wird. Sie setzt
sich aus einem 50 cm breiten
Aluboden und einem Bordbrett
zusammen. Beide Bauteile sind
am Konsolpfosten zu befes-
tigen (alternativ ist auch die
Verwendung der 70 cm breiten
Alu-Rahmentafel aus dem
BOSTA 70 Gerüst möglich).

Das Gerüst ist im Schutzdach-
bereich oberhalb und an der
Abstützstelle des Schutz-
daches zu verankern.

Verankerungskräfte siehe
Seite 46 bis 106.

> 60
45

> 60< 30 101

80

Zwischenraum zum Bauwerk
mit Bohlen o. ä. abdecken.

Bühnenende mit

Gerüstrohr 48 mm und

Normalkupplung 48/48

sichern

10

4

9

3
7

1

6 5 4

1 Verbreiterungskonsole 50
2 Bühnenkonsole 1,8 m
3 Konsolpfosten
4 Aluboden 50 breit
5 Bordbrett
6 Schutzgeländer
7 Rahmenstecker Ø 12

8 Belagsicherung
9 Zwischenabdeckung

10 Gerüstverankerung
11 Schraube M 8 x 80 MuZ

Vorsicht: Absturzgefahr bei
der Montage!
Schutzmaßnahmen unter
Beachtung der Gefährdungs-
beurteilung ergreifen.
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180
< 30 101

150

Bühnenende mit Gerüst-
rohr 48 mm und Normal-
kupplung 48/48 sichern.

13.0 Schutzdach

13.2 Schutzdach 180 cm aus-
kragend
Mit der Schraube M8 x 80 MuZ
(oben) und der angeschweiß-
ten Halbkupplung (unten) wird
die Bühnenkonsole am Verti-
kalrahmenstiel montiert.
Die 50 cm breiten Aluböden
(3 Stück) bilden den Belag.
Die zusätzliche Belagsicher
ung hält die Beläge auf der
Bühnenkonsole.
Der Spalt zwischen den Belä-
gen im Gerüst und auf den
Konsolen ist mit einer
Zwischenabdeckung zu
schließen.

Das Gerüst ist im Schutzdach-
bereich an der Einhänge- und
Abstützstelle der Konsole zu
verankern.

1 Verbreiterungskonsole 50
2 Bühnenkonsole 1,8 m
3 Konsolpfosten
4 Aluboden 50 breit
5 Bordbrett
6 Schutzgeländer
7 Rahmenstecker Ø 12

8 Belagsicherung
9 Zwischenabdeckung

10 Gerüstverankerung
11 M8 x 80 MuZ

6

5

4

3

6

10

8

3

2

7

3

4
9

8

2

10

4 5 6

11

4 8
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1 22 Spindelfuß
2 132 Vertikalrahmen 200/100
3 120 Horizontalrahmen 300/1005
4 228 Horizontalrahmenbelag 300
5 12 Leitergangsbelag  mit Leiter 200 A
6 24 Diagonale 300
7 250 Schutzgeländer 300
8 22 Doppelgeländer 100 quer
9 9 Geländerpfosten 100

10 2 Doppelpfosten 100 Q
11 120 Bordbrett 300
12 24 Bordbrett quer 100
13 45 Gerüsthalter 110
14 90 Kupplungen 1)

1 22 Spindelfuß
2 132 Vertikalrahmen 200/100
3 120 Horizontalrahmen 250/100-6
4 228 Horizontalrahmenbelag 250
5 12 Leitergangsbelag  mit Leiter 200 A
6 24 Diagonale 200
7 250 Schutzgeländer 250
8 22 Doppelgeländer 100 quer
9 9 Geländerpfosten 100

10 2 Doppelpfosten 100 Q
11 120 Bordbrett 250
12 24 Bordbrett quer 100
13 45 Gerüsthalter 110
14 90 Kupplungen 1)

14.0  Materialermittlung

Pos. Stück Bezeichnung Pos. Stück Bezeichnung

Beispiel  A: Beispiel  B:

1) Nur Kupplungen mit einer gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder nach DIN EN 74 anschließen.

2
,0

 m
24

,5
 m

(1
2 

Et
ag

en
)

Beispiel B:
Länge 30,0 m x Höhe 26,5 m = Arbeitsfläche 795,0 m²

Ermittlung des Gerüstmaterialbedarfs anhand von zwei Beispielen.
Beispiel  A:
Länge 25,0 m x Höhe 26,5 m = Arbeitsfläche 662,5 m²

Beispiel  A: Länge 10  Gerüstfelder x 2,5 m = 25,0 m
Beispiel  B: Länge 10  Gerüstfelder x 3,0 m = 30,0 m

< 30

101 cm

1

2

4

3

6

5

7

8 9

10

11

12

13
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14.0  Materialermittlung

Stückliste Gerüsttreppe-einläufig

3.662,0

3.513,8

3.411,0

3.308,2

3.205,4

3.057,2

2.954,4

2.851,6

2.748,8

2.600,6

2.497,8

2.395,0

2.292,2

2.144,0

2.041,2

1.938,4

1.835,6

1.687,4

1.584,6

1.481,8

1.379,0

1.230,8

1.128,0

1.025,0

922,4

774,2

671,4

568,6

465,8

317,6

214,8

G
ew

ic
ht

   
kg
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Stückliste Gerüsttreppe-gegenläufig
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15.0  Sicherheitshinweise

15.1 Allgemeine Bestimmungen

Die hier zusammengestellten sicherheitstechnischen Hinweise sollen das Augenmerk des Gerüstbauers auf die
Problematik bei Errichtung und Umgang mit Gerüsten richten. Diese Liste beinhaltet nur die wichtigsten Anweisungen und
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll auch eine professionelle Auseinandersetzung mit der Arbeitssicherheit
beim Gerüstbau nicht ersetzen.

· Vor dem Einbau der Gerüstbauteile sind diese durch Sichtkontrollen auf Beschädigungen zu prüfen.
· Beschädigte Gerüstbauteile dürfen nur vom Hersteller instandgesetzt werden.
· Das Abladen von Gewichten auf das Gerüst bis GG 3 / LK 3 ist mit einem Hebezeug nicht erlaubt.
· Für alle Gerüstgruppen / Lastklassen gilt grundsätzlich, daß in der Regelausführung innerhalb eines Gerüstfeldes (also

im Bereich zwischen zwei Ständern und über die gesamte Gerüsthöhe) nur eine Belagfläche mit dem gesamten
Nutzgewicht belastet werden darf.

· Ständer sind immer mit Fußplatten oder Gerüstspindeln zu versehen.
· Werden Gerüste auf tragfähigem Erdreich gegründet, so müssen unter den Gerüstspindeln oder Fußplatten

lastverteilende Unterlagen angeordnet werden.
· Die Art der Aussteifung ist der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.
· Einer senkrechten Aussteifung durch Diagonalen dürfen höchstens 5 Gerüstfelder zugeordnet werden.
· Bei vorzeitigem Lösen von Verstrebungen ist vorher für einen gleichwertigen Ersatz zu sorgen.
· Beim Lösen von Verankerungen ist vorher für einen gleichwertigen Ersatz zu sorgen.
· Auf Belagteile abzuspringen oder etwas auf sie zu werfen ist unzulässig.
· Belagteile sind dicht aneinander zu verlegen. Sie dürfen weder wippen noch ausweichen.
· Für die Gerüstmontage ist der Belag in einer Breite von mindestens 50,0 cm auszulegen.
· Bei Materiallagerung auf der Belagfläche muß die freie Durchgangsbreite mindestens 20,0 cm betragen.
· Belagflächen müssen mit einem dreiteiligen Seitenschutz umwehrt sein.
· Auf Fanglagen von Schutzgerüsten darf weder Material noch Werkzeug gelagert werden.
· Bei Gerüstbauarbeiten, deren Durchführung zeitlich und örtlich mit Aufträgen anderer Unternehmer zusammenfällt, ist eine

Absprache und Abstimmung der Arbeiten erforderlich, damit eine gegenseitige Gefährdung ausgeschlossen wird.
· Bereits während der technischen Bearbeitung des Projekts muß der zum Einsatz kommende Montageablauf festgelegt

werden. Er ist so zu planen, daß Tätigkeiten, bei denen Absturzgefahr besteht, ausgeschlossen werden oder wenn es
nicht anders möglich ist, so gering wie möglich zu halten sind.

· Gerüstbauarbeiten sind so zu planen, daß sie nicht unter Zeitdruck erfolgen.
· Das vor Ort benötigte Material muß in ausreichender Menge, im einwandfreien Zustand und frei zugänglich vorhanden

sein.
· Beim vertikalen Materialtransport von Hand muß in jeder Gerüstlage, mit der Aufstellebene beginnend, ein Gerüstbauer

stehen.
Gerüstbauteile dürfen nicht abgeworfen werden.
Das Gerüstmaterial muss wettergeschützt gelagert werden.
Bei der Lagerung muss ein schonender Umgang mit dem Gerüstmaterial gewährleistet werden.

Das sichere Auf-, Um- und Abbauen von Gerüsten liegt in der Verantwortung des Unternehmers, der die Gerüstbauarbeiten
ausführt. Er muß seine Mitarbeiter über die auszuführenden Arbeiten unterweisen. Auch sicherheitsrelevante
Neuentwicklungen im Gerüstbereich müssen vom Unternehmer an Mitarbeiter weitergegeben werden. Zur Unterweisung
gehört auch das wiederholte Anhalten der Mitarbeiter zur einer sicheren Arbeitsweise. Für das bestimmungsgemäße
Verwenden und Erhalten der Betriebssicherheit ist jeder Unternehmer, der die Gerüste benutzt, verantwortlich. Für den
Arbeitsschutz im Gerüstbau sind folgende Gesetze und Verordnungen von Bedeutung:
· Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) vom 12.12.1973,
· Rahmenrichtlinie 89/319/EWG vom 12.06.1989,
· Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 89/655/EWG vom 30.11.1989 und Richtlinie 2001/45/EG vom 27.06.2001,
· Baustellenrichtlinie 92/57/EWG vom 24.06.1992,
· Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 07.08.1996
· VII Sozialgesetzbuch (SGB) vom 07.08.1996,
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· Baustellenverordnung (BaustellV) vom10.06.1998,
· Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) vom 06.01.2004,
· Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) vom 27.09.2002,

Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten.

Darüber hinaus werden zwischenzeitlich wesentliche Inhalte der Gerüstbauregeln durch die Gerüstbau-Normen
DIN 4420, Teil 1 (März 2004)
DIN EN 12810, Teil 1 (März 2004), Teil 2 ( März 2004)
DIN EN 12811, Teil 1 (März 2004), Teil 2 ( April 2004), Teil 3 ( Februar 2003)

abgedeckt.

Für den praktischen Gebrauch werden auf den folgenden Seiten vorbereitete Anlagen zur Verfügung gestellt, um die
Anforderungen der oben aufgeführten Gesetze und Verordnungen zu erfüllen:
· Gefährdungsbeurteilung
· Übertragung von Unternehmerpflichten
· Prüfdiagramm
· Nachweis der Brauchbarkeit
· Prüfprotokoll
· Verankerungsprotokoll
· Kennzeichnung eines nicht fertiggestellten Gerüstes
· Benutzungsanweisung (für den Gerüst-Nutzer).
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Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsfaktor

Standort

Absturz

Bauliche Durchbildung

Stolpern, Rutschen,
Stürzen

Unkontrolliert bewegte
Teile

Ungeschützte,
bewegte

Maschinenteile

Elektrische Anlagen

und Betriebsmittel

Körperliche
Überlastung

Gefährdung durch

vorhandene Anlagen im

Arbeitsbereich

Gefährdung bei Auf-, Um-

und Abbau von Gerüsten

Gefährdung durch nicht

sachgemäße Beläge

Gefährdung durch Absturz

nach innen

Gefährdung durch Absturz

nach außen

Gefährdung durch nicht
sachgemäßen Aufbau,
durch beschädigte
Gerüstbauteile, durch
vorzeitig ausgebaute
Gerüstbauteile

Gefährdung durch
mangelhafte Beschaffenheit
und Stabilität von Stand-
und Laufflächen

Gefährdung durch
abrutschende oder
herabfallende Teile

Verletzungsgefahr durch
Schlagbohrmaschinen,
Bauaufzüge, Gerüstlifte

Gefahr des Berühren von
spannungsführenden Teilen
von Freileitungen, defekten
Maschinen, schadhaften
Leitungen

Gefährdung durch häufiges
Heben oder Tragen von
schweren Gerüstbauteilen>
25 kg

Gefährdung

Ermitteln der Gefahren durch:
o elektrische Freileitungen
o Rohrleitungen
o Schächte
o Kanäle
o Anlagen mit Explosions-Gefahren
o maschinelle Anlagen
o Kran- und Förderanlagen
o nicht begehbare Flächen
o Straßen- und Schienenverkehr
o ......................................................

o Auf-/Um-/Abbau nach
- A+V
- BGR 166- DIN 4420 T.2
- DIN 4420 T.3
- Angaben des Statikers

o ......................................................

o systemgerechte Beläge
- Alu-Rahmen-Tafeln
- Vollholzbohlen
- Stahlbohlen
- Alubohlen

o ......................................................

o Wandabstand = 30 cm
o Geländer-/Knieholm
o Konsolen
o ......................................................

o Geländer-/Knieholm + Bordbrett
o Stirnseiten
o Konsolen
o Dachfangwand
o Anseilschutz (Anschlagpunkte)
o ......................................................

o Sichtkontrolle der Gerüstteile
o tragfähiger Untergrund
o Fußplatten/Spindeln verwenden
o waagerechter Aufbau
o Verankerungsraster festlegen
o Verankerung prüfen
o zugelassene Dübel verwenden
o Gerüstteile nicht werfen
o Gerüstteile sachgerecht lagern
o Kennzeichnung des Gerüstes
o ......................................................

o Beseitigen von Hindernissen
o Beseitigen von Schmutz
o Abmessung / Beschaffenheit
o Länge der Gerüsthalter
o Witterungseinflüsse
o ......................................................

o Absperrung / Kennzeichnung
o Schutzdächer / Schutznetze
o Bordbretter
o Schutzhelme / Handschuhe
o ......................................................
o Arbeitsmittel nur mit CE/GS
o Arbeitnehmer einweisen
o Regelmäßige Prüfung von SE
o A + V verwenden
o Fachkundige Wartung / Prüfung
o ......................................................

o Errichten / Instandhalten von Anlagen
durch Elektro-FK

o Überwachen von Prüflisten
o Einsatz von geeigneten Speisepunkten,

Leuchten und Installationsmaterial
o notwendige Abstände zu Freileitungen

einhalten
o ......................................................

o Bereitstellen von Bauaufzug oder Gerüstlift
o Verwendung von gewichtsoptimierten

 Gerüstbauteilen
o ......................................................

Maßnahmen
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Übertragung von Unternehmerpflichten

Bestätigung der Übertragung von Unternehmerpflichten 
(§ 9 Abs. 2 Nr. 2 OWIg, § 15 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, § 3 Abs. 1 und 2 ArbSchG) 

Herrn / Frau  ____________________________________________________________________________________ 
werden für den Betrieb / die Abteilung*) _______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 
der Firma ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift der Firma) 

die dem Unternehmen hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren obliegenden Pflichten übertragen, in eigener Verantwortung 

- Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten*)

- Anordnungen und sonstige Maßnahmen zu treffen*)

- eine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen*)

- arbeitsmedizinische Untersuchungen oder sonstige arbeitsmedizinische Maßnahmen zu veranlassen,*)

soweit der Betrag von ____________ € nicht überschritten wird. 

Dazu gehören insbesondere: 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________ _________________________________ 
 Ort Datum 

_________________________________ _________________________________ 
 Unterschrift des Unternehmers Unterschrift des Verpflichteten 

*) Nichtzutreffendes streichen © Dipl.-Ing. D. Stypa 
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15.0  Sicherheitshinweise

Beschaffenheit, z.B. 
augenscheinlich 

unversehrt 
Kennzeichnung 

z.B. Rohre, Gerüst- 
kupplungen, Bauteile 
von Systemgerüsten 
Maße, z.B. Belag- 

bohlen, 
Rohrwanddicken 

Tragfähigkeit des Untergrundes und von Anhängepunkten 

Verankerungen, Prüfung 

Tragsystem 

Abstände von Ständern, Abhängungen, Konsolen, Auslegern 

Verankerungsraster, Verbände und Aussteifungen 

Exzentrizitäten, Spindellängen, Schiefstellungen, 
Toleranzen 

Kennzeichnung 
der Gerüstgruppe 

Seitenschutz 

Aufstiege 

Eckausführung 

Auflagerung der 
Beläge 

Abstand zwischen 
Bauwerk und 
Belagkanten 

Ausbildung der 
Beläge in Abhän- 

gigkeit von der 
Absturzhöhe 

Schutzwand im 
Dachfanggerüst 

Prüfung der Gerüste 

Standsicherheit 

Ausführung 

Verwendete Bauteile Arbeits- und 
Betriebssicherheit 

Keine Regelausführung Regelausführung 

DIN 4420 Teil 2 
Leitergerüste 

DIN 4420 Teil 3 
Gerüstbau- 
arten außer 
Leiter- und 
System- 
gerüsten 

Nachweis 
und Aus- 
führungs- 
pläne für 

den
Einzelfall 

DIN 4420 Teil 4 
Gerüste aus 

vorgefertigten 
Teilen (System- 

gerüste) 

(z.Z 
Zulassungs- 
bescheid)

Prüfdiagramm

Nachweis 
und Aus- 
führungs- 
pläne für 

den
Einzelfall 
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Gerüsterstellung 
in 

Regelausführung 
nach 

Aufbau- und 
Verwendungsanleitung 

Gerüsterstellung 
abweichend von der 

Regelausführung 

Modulgerüst / Fassadengerüst 

bauaufsichtliche Zulassung des Gerüstknotens 

mit bauaufsichtlicher Zulassung 
des Fassadengerüstes

Beurteilung nach 
fachlicher Erfahrung 

ohne bauaufsichtliche Zulassung 
des Fassadengerüstes

Nachweis im 
Einzelfall

Standsicherheitsnachweis 

Berechnung 
nach 

DIN 4420 

Berechnung 
nach 

DIN 4420 und 
bauaufs. Zulass. 

Typenberechn. 
nach 

DIN 4420 und 
bauaufs. Zulass. 

Zeichnerische Darstellung 

Nachweis der Arbeits- und Betriebssicherheit 

Zustimmung 
durch 

zuständige 
BG 

Übereinstimmung 
mit

bauaufsichtlicher 
Zulassung 

Übereinstimmung 
mit

DIN 4420 

Aufbau- und Verwendungsanleitung 

Nachweis der Brauchbarkeit

Rahmengerüst

Fassaden- oder Raumgerüst

Berechnung nach
DIN EN 12811

Berechnung nach
DIN EN 12811 und

bauaufs. Zulassung

Typenberechnung
nach

DIN EN 12811 und
bauaufs. Zulassung

DIN EN 12811

Nachweis der Brauchbarkeit erbracht 
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Prüfprotokoll für Arbeits- und Schutzgerüste
(§§ 10 + 11, BetrSichV)

Gerüstersteller: ______________________________
Bauvorhaben: ______________________________ Bauteil: __________________________________

Arbeitsgerüst Schutzgerüst Fanggerüst Dachfanggerüst

Bekleidung mit Netzen mit Planen __________________

Gerüstgruppe/Lastklasse 1 2 3 4 5 6
Breitenklasse W06 W09 W____

Regelausführung nach statischem Einzelnachweis

1. Gerüstbauteile 4. Beläge
augenscheinlich unbeschädigt 4.1 Gerüstbohlen

4.2 Systembeläge

2. Standsicherheit 5. Arbeits- und Betriebssicherheit
2.1 Tragfähigkeit der Aufstandsfläche 5.1 Seitenschutz
2.2 Spindelauszugslänge 5.2 Wandabstand
2.3 Längsriegel in Fußpunkthöhe 5.3 Aufstiege, Zugänge
2.4 Verstrebungen 5.4 Eckausbildung
2.5 Gitterträger 5.5 Schutzwand im Dachfanggerüst
2.6 Sonderkonstruktionen nach Bauunterlagen 5.6 Verkehrssicherung, Beleuchtung

3. Verankerungen (bei Bekleidungen erhöhte Kräfte beachten)
3.1 Verankerungsraster
3.2 Ankerprotokoll vorhanden * nur ankreuzen, wenn Punkt geprüft und in Ordnung

Prüfung des Arbeits- und Schutzgerüstes abgeschlossen
Gerüst ist freigegeben Kennzeichnung ist angebracht
Gerüst ist nicht freigegeben Sperrkennzeichnung ist angebracht

Bemerkungen: __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ort, Datum: _________________________________ Auftragnehmer: ____________________________

Ort, Datum: _________________________________ Auftraggeber: ____________________________

© Dipl.-Ing. Dietmar Stypa

Prüfprotokoll

15.0  Sicherheitshinweise
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Verankerungsprotokoll

Kennzeichnung eines nicht fertiggestellten Gerüstes

Zutritt verboten

Nicht einsatzbereite Gerüstbereiche müssen abge-
grenzt und mit Verbotszeichen „ Zutritt verboten“
gekennzeichnet werden!

Verankerungsprotokoll
Bauvorhaben: Bauteil:

Dübel-Typ: Schrauben-Typ:

Ankergrund: Prüfgerät-Typ:

Summe Anker Geprüfte Anker:

x Ständerreihe von links Prüflast in KN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

...

10

9

8

7

6

5

4

3

2

G
e
rü

s
tl
a
g
e
 v

o
n
 u

n
te

n

1

A

B

C

Prüflast [kN]
,2facher

Ankerlast

D
___________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des Prüfers
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Benutzungsanweisung

Benutzungsanweisung
(An den Gerüstnutzer zu übergeben)

Die hier zusammengestellten Anweisungen sollen das Augenmerk des Gerüstnutzers auf die Bedingungen beim und
Umgang mit Gerüsten richten. Diese Liste beinhaltet nur die wichtigsten Anweisungen und erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit. Sie soll auch eine professionelle Auseinandersetzung mit der Arbeitssicherheit beim Gerüstunterzug nicht
ersetzen.

Vor dem Betreten des Gerüstes ist diese durch Sichtkontrollen auf Beschädigungen zu prüfen.
Das Gerüst darf nur auf den dafür vorgesehenen Zugängen (Innenleitergang, Gerüsttreppe) betreten werden.
Beschädigtes Gerüst darf nicht verwendet werden.
Das Abladen von Gewichten auf das Gerüst bis GG 3 / LK 3 ist mit einem Hebezeug nicht erlaubt.
Für alle Gerüstgruppen / Lastklassen gilt grundsätzlich, daß in der Regelausführung innerhalb eines Gerüstfeldes (also
im Bereich zwischen zwei Ständern und über die gesamte Gerüsthöhe) nur eine Belagfläche mit dem gesamten
Nutzgewicht belastet werden darf.
Der Gerüstaufbau darf nicht nachträglich vom Nutzer verändert werden.
Auf Belagteile abzuspringen oder etwas auf sie zu werfen ist unzulässig.
Belagteile müssen dicht aneinander liegen. Sie dürfen weder wippen noch ausweichen.
Bei Materiallagerung auf der Belagfläche muß die freie Durchgangsbreite mindestens 20,0 cm betragen.
Belagflächen müssen mit einem dreiteiligen Seitenschutz umwehrt sein.
Auf Fanglagen von Schutzgerüsten darf weder Material noch Werkzeug gelagert werden.
Bei der Benutzung von Gerüsten muss ein schonender Umgang mit dem Gerüstmaterial gewährleistet werden.
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